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Anlagen
Schreiben des Bundes (mit Anlagen) 

Im Bereich der Straßenbauverwaltungen und der Eisenbahninfrastruktur haben sich 

seit dem Erlass der 1. EKrV im Jahr 1964 erhebliche strukturelle Veränderungen er-

geben. Zudem haben sich in vielen Bereichen gesetzliche Anforderungen stark er-

höht. Die daraus resultierenden Kosten und deren Zuordnung führen häufig zu Diffe-

renzen zwischen den Kreuzungsbeteiligten. Um dies künftig zu verhindern und klare 

Zuordnungen der daraus resultierenden Kosten festzulegen, wird um Beachtung und 

Anwendung der zwischen der DB Netz AG und der Länderfachgruppe Straßenrecht 

abgestimmten Regelung gebeten.  

1. Mitwirkungspflichten und hoheitliche Sicherungspflicht 

Auf Grund des Gemeinschaftsverhältnisses ist die gegenseitige Mitwirkung der 

Kreuzungsbeteiligten für eine ordnungsgemäße Durchführung von Eisenbahn-

kreuzungsmaßnahmen unabdingbar. Die daraus folgende Mitwirkungspflicht ist 

auf den Bereich beschränkt, in dem der Baudurchführende auf die Mitwirkungs-

pflicht des anderen Beteiligten angewiesen ist. Diese Mitwirkungspflicht ist neben 
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der hoheitlichen Sicherungspflicht unentgeltlich und gehört zu den gesetzlichen 

Baulastaufgaben der Kreuzungsbeteiligten.  

2. Übertragung von Planungs- und Verwaltungsleistungen 

Neben den unentgeltlich zu erbringenden Mitwirkungspflichten werden in den Fäl-

len der §§ 11 � 13 EKrG die Leistungen des § 5 der 1. EKrV pauschal mit 10 % 

abgegolten. Soweit darüber hinaus der baudurchführende Kreuzungsbeteiligte von 

anderen Beteiligten Planungsleistungen und Verwaltungstätigkeiten erbringen 

lässt, hat der Baudurchführende diese Kosten vollständig zu tragen, da er den an-

deren Beteiligten wie einen sonstigen Dritten behandeln muss. 

Auf die Anlage 1 des beigefügten Schreibens des BMVI wird verwiesen. 

3. Abgrenzung Verwaltungs- und Baukosten 

Die auf die starken strukturellen und gesetzlichen Veränderungen zurückzufüh-

renden neuen Kosten sind in der Anlage 2 des beigefügten Schreibens des BMVI 

den Verwaltungs- bzw. Baukosten zugeordnet. Die Zuordnung folgt der Intention 

der 1. EKrV und orientiert sich an den gültigen technischen Regelungen. 

Für die Straßen in der Baulast des Landes wird um analoge Anwendung gebeten. 
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